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Mietrechtliche Fragen für die Wohngemeinschaft

In einer Wohngemeinschaft, in der
man sich Bad und Küche teilt,
bleibt zwar nicht viel Privatsphäre,
dafür lassen sich so oft die
Wohnkosten senken.

Aus mietrechtlicher Sicht sind
zwei Varianten zu unterscheiden.
Erstens können alle Mitglieder der
Wohngemeinschaft den Miet-
vertrag gleichberechtigt unter-
schreiben. Das hat den Nachteil,
dass alle Beteiligten nur gemein-
sam kündigen können. Selbst
wenn nur eine Person auszieht,
muss also der Mietvertrag neu
aufgesetzt werden. Die Liegen-
schaftsverwaltung kann das für
eine Mieterhöhung nutzen oder

gleich alle Mieter zum Auszug
zwingen, wie Fabian Gloor vom
Mieterinnen- und Mieterverband
Deutschschweiz erläutert.

Als zweite Variante kann nur
eine Person den Vertrag mit der
Liegenschaftsverwaltung unter-
zeichnen. Mit den Mitbewohnerin-
nen und Mitbewohnern schliesst
sie danach Untermietverträge ab.
Diese Lösung bietet zwar bei
Wechseln mehr Sicherheit und
Flexibilität. Doch sie hat den
Nachteil, dass nicht alle gleich-
berechtigt sind. Untermieter
können dem Hauptmieter
beispielsweise nicht kündigen –
umgekehrt aber schon. (ki)

Krankenkasse zahlt
nur Pflegeleistungen

Im Alter nehmen gesundheitliche
Beschwerden zu. «Ab einem
gewissen Punkt wird das Wohnen
zu Hause für alle involvierten
Personen zur Strapaze», sagt
Udo Allgaier von der Fach-
organisation Pro Senectute.
Bei der Pflege steht eine Vielzahl
von Optionen zur Auswahl.
Mit Spitex und weiteren Dienst-
leistungen ist es heute möglich,
lange in der eigenenWohnung zu
bleiben. Allgaier weist aber darauf
hin, dass die Krankenversicherung
grundsätzlich nur Pflegekosten
übernimmt. Ausgaben für Betreu-
ung – dazu zählen diverse Alltags-
arbeiten wie das Putzen, Kochen
oder Waschen – bezahlen die
Betroffenen in der Regel selbst.
Wer sich die Betreuung zu Hause
nicht mehr leisten kann, muss
unter Umständen in ein Pflege-
heim wechseln. Dort werden die
Betreuungskosten durch Ergän-
zungsleistungen finanziert. (ki)

Bernhard Kislig

Eine Aktiengesellschaft klingt
nach einer gewinnorientierten
Firma, doch beim Projekt Win-
kelhalden ist das anders: «Wir
wollen keinen Gewinnmachen»,
sagt der 73-jährige Initiant Beat
Stünzi, der als Mitgründer und
langjähriger Verwaltungsrats-
präsident des Outdoor-Unter-
nehmensTransa unternehmeri-
sche Erfahrung gesammelt hat.

Winkelhalden ist eine alters-
gerecht gebaute Wohnsiedlung
für den dritten Lebensabschnitt.
Sie befindet sich in Oberrieden,
nichtweit vomZürichsee.Die Be-
wohnerinnen und Bewohner er-
werbenAktienkapital, das ihnen
ein Mitspracherecht einräumt.

Obwohl alle in einer eigenen
Mietwohnung leben, hat die
Gemeinschaft einen hohen Stel-
lenwert: Es gibt gemeinsame
Abendessen undBewohnergrup-
pen, die verschiedene Aufgaben
wahrnehmenwie beispielsweise
die Organisation kulturellerAn-
lässe oder auch einfach nur ein
Treffen unter Singles.

«Keine soziale Isolation»
Andere Gruppen übernehmen
Aufgaben für die Siedlung. Die
62-jährige Bea Bärlocher küm-
mert sich etwa in der Platzgrup-
pe um den Unterhalt der öffent-
lichen Plätze. Sie ist glücklich
über den Entscheid, gemeinsam
mit ihrem Partner in die Sied-
lung Winkelhalden gezogen zu
sein: «Hier droht keine soziale
Isolation,wenn imAlter Kontak-
te zu Bekannten wegfallen und
die Kinder nicht immer Zeit ha-
ben», sagt sie. Bärlocher zählt zu
den jüngeren Bewohnerinnen:
Rund ein Drittel ist noch im
Erwerbsalter, etwa zwei Drittel
haben das ordentliche Renten-
alter hinter sich.

Winkelhalden ist ein Beispiel
für gemeinschaftlich organisier-
tes Wohnen im Alter. Schon bei
der Auswahl achtet die Organi-
sation darauf, dass Neuzuzüge-
rinnen und -zuzüger zum Kon-
zept passen.

Unterschiedliche Vorlieben
Doch längst nicht alle Rentnerin-
nen und Rentner können sich für
eine gemeinschaftlich organi-
sierte Siedlung begeistern. Udo
Allgaier von Pro Senectute
Schweiz empfiehlt, sich früh
über dasWohnen im dritten Le-
bensabschnitt Gedanken zuma-
chen: «Denn wie ich im Alter
wohnen möchte, ist für die Zeit
nach der Pensionierung eine der
wichtigsten Fragen.» Und eine
frühzeitige Planung ist ratsam,
weil eine passende altersgerech-
teWohnung oft nicht von einem
Tag auf den anderen verfügbar
ist. Es gibt ein vielfältiges Ange-
bot an Wohnformen, die sich
grob in drei Kategorien untertei-
len lassen:

1 EigeneWohnung behalten
Manche verbringen die Zeit nach
der Pensionierung am liebsten
in der angestammtenWohnung.
Bei einem intakten sozialenNetz
in der Nachbarschaft kann das
eine gute Lösung sein. So erhält
man bei Bedarf in vertrauter
Umgebung Unterstützung. Das
Problem: Mit der Zeit können
schon kleine Hindernisse zu

grösseren Hürden werden. Bau-
liche Massnahmen wie etwa ein
hindernisfreier Zugang zur Du-
sche sind in einer Mietwohnung
manchmal schwierig umsetzbar.
Eine altersgerechte Wohnung
kann eine Alternative sein.

2 Privatsphäre bewahren
Die Clusterwohnung ist ein Bei-
spiel für eine Mischform zwi-
schen der privaten Bleibe und
dem gemeinschaftlichen Woh-
nen: In einem grösseren Appar-
tement mit Gemeinschafts-
räumen verfügt jede Partei über
ein eigenes Schlafzimmer mit
kleinem Bad und Kochgele-
genheit. Die Bewohnerinnen
können einander etwas unter-
stützen.

Es gibt weitere Mischformen
wie das Generationenhaus mit
altersgerechtenWohnungen,wo
ältereMenschen sich nicht betei-
ligenmüssen, sondern auch nur
zuschauen können, wie Kinder
imGemeinschaftsgarten spielen.

3 Lebenmit anderen teilen
Wer sich mehr Partizipation
wünscht, kann unter anderem
altersgerechte Angebote von
Wohngenossenschaften prüfen.
Wie in der erwähnten Siedlung
Winkelhalden hat das gemein-
schaftliche Leben inWohngenos-
senschaften meist einen höhe-
ren Stellenwert.

Urs Hauser, Direktor des Ver-
bands Wohnbaugenossenschaf-
ten Schweiz, nennt als meist-
genannten Vorteil in Umfragen
die «Wohnsicherheit» in einer
Genossenschaft. Damit ist einer-

seits ein erhöhter Kündigungs-
schutz für Genossenschaftermit
Anteilsscheinen gemeint. Zur
Wohnsicherheit zählt anderer-
seits die gegenseitige Unter-
stützung, zum Beispiel mit
Fahrgelegenheiten.Wohngenos-
senschaften bieten oft Zusatzleis-
tungen wie separate Gästezim-
mer, Kinderbetreuung, eine Kaf-
feerunde für ältere Menschen
und anderes mehr.

Ein wichtiger Punkt ist
schliesslich der finanzielle As-
pekt: Wohngenossenschaften
arbeiten nicht gewinnorientiert,
sondernverrechnenmit derMie-
te in der Regel nur die tatsächli-
chen Kosten. «Die Mieten sind
deshalb im Durchschnitt rund
20 Prozent tiefer», sagt Hauser.
Auf der Internetseite des Ver-
bands finden Interessierte eine
grössereAuswahl anAngeboten.

Eine Kündigung ist beiWohn-
genossenschaften in der Regel
jederzeit nach Mietrecht mög-
lich. Anteilsscheine können se-
parat ausbezahlt werden.

Geld berücksichtigen
Neben den drei Kategorien gibt
es diverse weitere Wohnformen
oderOptionen.Manche entschei-
den sich auch für einen Umzug
in ein anderes Land, wo sie sich
mit der Rente aus der Schweiz
eine vergleichsweise gute Be-
treuung leisten können. Wer
diesen Schritt erwägt, sollte prü-
fen, ob die Gesundheitsversor-
gung vorOrt und die Leistungen
der Krankenversicherung den
eigenen Ansprüchen genügen.
EinweitererNachteil imAusland:

Wenn das Geld knapp wird, gibt
es keine Ergänzungsleistungen.
Je nachWohnform kann es auch
in der Schweiz Probleme mit
Ergänzungsleistungen geben.
Wer in einerWohngemeinschaft
wohnt, hat in einigen Kantonen
nur beschränkten Anspruch auf
diese Unterstützung. Laut Udo
Allgaier kommt es wegen dieser
Kürzungen sogar dazu, dass sich
Betroffene die Miete nicht mehr
leisten können.

Wiewill ich im Alter wohnen?
Wichtige Weichenstellung Wer bei der Wahl der Wohnung fürs Alter klug entscheidet, schafft Lebensqualität.
Ein Überblick über verschiedeneWohnformen – und damit verknüpfte rechtliche sowie finanzielle Fragen.

Sitzung in der Siedlung Winkelhalden: Die Bewohnerinnen und
Bewohner organisieren sich gemeinschaftlich.

Bea Bärlocher und Romeo Regenass beteiligten sich als Aktionäre an der Siedlung Winkelhalden, wo sie eine altersgerechte Wohnung bezogen haben. Fotos: Jonathan Labusch


